
 

Gemeinsam für Deutschland – mit Mut und Menschlichkeit 

Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD 

Auszüge zum Arbeitsmarkt 

2. Arbeitsmarkt  

2.1 Senkung von Lohnzusatzkosten  

CDU, CSU und SPD stellen sicher, dass die Lohnzusatzkosten (Sozialversicherungsbeiträge) dauer-
haft unter 40% gesenkt werden.  

Dazu wird der Beitrag zur Arbeitslosenversicherung zum 1.1.2007 von 6,5% auf 4,5% reduziert. Einen 
Prozentpunkt davon finanziert die Bundesagentur für Arbeit durch Effizienzgewinne und Effektivitäts-
steigerung, ein weiterer Prozentpunkt wird durch den Einsatz eines vollen Punktes Mehrwertsteuer 
finanziert.  

Gleichzeitig steigt der Beitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung von 19,5% auf 19,9%. Für den 
Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung wird in 2006 ein umfassendes Zukunftskonzept entwi-
ckelt, dass auch darauf angelegt ist, die Beiträge zu gesetzlichen Krankenversicherung mindestens 
stabil zu halten und möglichst zu senken.  

2.2 Vorfahrt für junge Menschen  

Wir brauchen – dringender denn je – gut ausgebildete, hoch motivierte, kreative junge Menschen, 
damit wir unser Land auch im 21. Jahrhundert erfolgreich gestalten können. Unsere besonderen An-
strengungen gelten daher jungen Menschen. Unser Ziel ist es, die Ausbildungs- und Beschäftigungs-
chancen von Jugendlichen deutlich zu verbessern und die Jugendarbeitslosigkeit nachhaltig zu sen-
ken. Wir wollen, dass in Zukunft kein Jugendlicher länger als drei Monate arbeitslos ist.  

Im Einzelnen bedeutet das:  

− Wir werden den „Nationalen Pakt für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs in Deutschland“ 
fortführen, in dem sich Politik und Arbeitgeber verpflichtet haben, allen ausbildungswilligen und 
ausbildungsfähigen jungen Menschen ein Angebot auf Ausbildung oder eine angemessene 
Qualifizierung zu unterbreiten. Konkret bedeutet dies die Bereitstellung von jährlich 30.000 
neuen Ausbildungsplätzen, 25.000 betrieblichen Einstiegsqualifizierungen durch Wirtschaft und 
Handwerk und passgenaue Maßnahmen der Bundesagentur für Arbeit zur Förderung von Aus-
bildung.  

− Gleichzeitig laden wir die Gewerkschaften ein, sich aktiv an dem Ausbildungspakt zu beteiligen 
und gemeinsam mit Politik und Wirtschaft die Voraussetzungen am Arbeitsmarkt für junge Men-
schen zu verbessern.  

− Wir werden den Beitrag der Arbeitsmarktpolitik fortsetzen und so wirksam wie möglich ausges-
talten. Die Vermittlung und Qualifizierung junger Menschen, die eine Arbeit oder Lehrstelle su-
chen, wird auch in Zukunft eine zentrale Aufgabe der Bundesagentur für Arbeit darstellen. Hier-
zu zählen vor allem die Förderung junger Menschen beim Einstieg in die Berufsausbildung, 
ausbildungsbegleitende Hilfen, die Finanzierung der Berufsausbildung Benachteiligter sowie 
spezifische Hilfen für junge Menschen mit Behinderungen. Daneben stellen wir ein breites 
Spektrum vermittlungsunterstützender Leistungen für arbeitslose junge Menschen zur Verfü-
gung.  
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− Die Länder stehen in einer besonderen Verantwortung für die schulische Erstausbildung.  

− Wir werden die Förderung junger Menschen durch die Arbeitsgemeinschaften und optierenden 
Kommunen stärken. Das neue System der Grundsicherung für Arbeitsuchende sieht eine kon-
sequente Aktivierung insbesondere junger hilfebedürftiger erwerbsfähiger Menschen vor. Die-
sen Jugendlichen wird ein persönlicher Ansprechpartner und Arbeitsvermittler zur Seite gestellt. 
Dieser soll künftig flächendeckend höchstens 75 Jugendliche betreuen und kann so im direkten 
Kontakt ihre Integration gezielt verbessern. Der persönliche Arbeitsvermittler hat Hilfen anzubie-
ten - einschließlich der Schuldner- und der Suchtberatung. Die internationalen Erfahrungen zei-
gen, dass durch eine solche intensive Betreuung über persönliche Ansprechpartner die Arbeits-
losigkeit deutlich verringert werden kann.  

− Nach dem Grundsatz des „Förderns und Forderns“ steht dieser intensiven Betreuung aber auch 
die Pflicht der jungen Menschen gegenüber, die in einer Eingliederungsvereinbarung verabre-
deten Verpflichtungen auch einzuhalten. Jugendliche, die dieser Pflicht nicht nachkommen, 
müssen mit Sanktionen rechnen.  

Beides, Fördern und Fordern, gehören unzertrennlich zusammen.  

2.3 Impulse für mehr Beschäftigung von älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern  

CDU, CSU und SPD sind sich einig, dass die Beschäftigungssituation älterer Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer verbessert werden muss. Internationale Erfahrungen belegen, dass hierzu ein ganzes 
Bündel abgestimmter Maßnahmen in den Bereichen Arbeit, Bildung und Gesundheit notwendig ist, 
und dass sowohl Anreize zur Frühverrentung beseitigt als auch Maßnahmen zum Erhalt und zur Ver-
besserung der Beschäftigungsfähigkeit und zur Wiedereingliederung älterer Arbeitsloser erforderlich 
sind. Für einen Erfolg in Deutschland sind dabei gemeinsame Impulse der Wirtschaft, der Sozialpart-
ner, der Ländern und der Regionen entscheidend.  

Beschäftigungsimpulse für und durch die Wirtschaft  

Wir werden mit Wirtschaftsverbänden und Gewerkschaften die folgenden Themen erörtern, um ver-
bindliche Absprachen zu treffen:  

− Qualifizierung und Weiterbildung älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.  

− Möglichkeiten einer dem Alter entsprechenden Arbeitszeitgestaltung.  

− Gestaltung altersgerechter Arbeitsbedingungen sowie Erhalt und Förderung der Beschäfti-
gungsfähigkeit Älterer.  

− Überprüfung der Arbeitsförderinstrumente im Hinblick auf ihre Wirksamkeit für Ältere.  

Zur Förderung der Qualifizierung älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer besteht Einigkeit, dass 
für den Erhalt ihrer Beschäftigungsfähigkeit – gegebenenfalls auch auf der Grundlage tariflicher und 
betrieblicher Vereinbarungen – Qualifizierungsmaßnahmen unerlässlich sind. Arbeitsplatzbezogene 
Qualifizierungsmaßnahmen sollen durch die Betriebe und nicht durch die Beitragszahler finanziert 
werden. Übergangsweise wird die bis zum Jahresende 2005 befristete Sonderregelung zur Übernah-
me der beruflichen Weiterbildungskosten bei älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern um ein 
Jahr verlängert und im Hinblick auf ihre Wirkung evaluiert.  

Zur Förderung der Beschäftigung Älterer müssen auf tariflicher und betrieblicher Ebene präventive 
Elemente, insbesondere eine altersgerechte Arbeitszeitgestaltung und gleitende Übergänge in den 
Ruhestand (Zeitsouveränität) stärker ausgebaut werden.  

Der Verbesserung der gesetzlichen Rahmenbedingungen bei der Verwendung und beim Schutz von 
Langzeitarbeitszeitkonten wird besonderes Gewicht beigemessen. Langzeitarbeitszeitkonten werden 
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gesetzlich gesichert. Dabei werden wir eine Regelung nach dem Vorbild der Insolvenzsicherung bei 
der Altersteilzeit prüfen.  

Die Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA) wird fortgesetzt. Es ist ein Anliegen der Initiative, die 
Beschäftigungsfähigkeit älterer Mitarbeiter zu fördern und die Betriebe bei der Nutzung und Auswei-
tung der Beschäftigungsmöglichkeiten Älterer zu unterstützen.  

Um arbeitslos gewordene ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wieder besser in den Arbeits-
markt integrieren zu können, werden auch die allgemeinen Instrumente der Arbeitsförderung, insbe-
sondere die Weiterbildungsförderung gemeinsam mit der Wirtschaft auf ihre Wirksamkeit hin über-
prüft. CDU, CSU und SPD sprechen sich dafür aus, die für Neueintritte bis zum Jahresende 2005 
befristeten Instrumente der Entgeltsicherung für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nach § 
421j SGB III und der Tragung der Beiträge zur Arbeitsförderung bei Beschäftigung älterer Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer nach § 421k SGB III zunächst um zwei Jahre zu verlängern und hinsicht-
lich ihrer Wirksamkeit zu evaluieren. Sie müssen an konkrete quantitative Zielvorgaben gebunden 
werden.  

Gemeinsame Maßnahmen von Bund und Ländern  

CDU, CSU und SPD gehen davon aus, dass die zu ergreifenden Maßnahmen schon mittelfristig wir-
ken werden. In vielen Regionen Deutschlands ist es daher unerlässlich, gemeinsame Maßnahmen mit 
den Ländern zur Förderung gesellschaftlich sinnvoller gemeinnütziger Arbeiten für arbeitsmarktlich 
nicht mehr integrierbare ältere Langzeitarbeitslose in der letzten Phase ihres Erwerbslebens zu ergrei-
fen. Dabei sollen zunächst die vom Bund zur Verfügung gestellten 30.000 Beschäftigungsmöglichkei-
ten für Langzeitarbeitslose ab 58 Jahre in dreijährigen Zusatzjobs genutzt werden. Soweit diese ge-
meinnützigen Beschäftigungsmöglichkeiten nicht bis zum Jahresende genutzt werden können, wird 
die Laufzeit verlängert; regionale Ungleichgewichte in der Inanspruchnahme werden durch Umvertei-
lung der Mittel berücksichtigt. 

Soweit die 30.000 Fördermöglichkeiten ausgeschöpft sind, schlagen wir den Ländern vor, weitere bis 
zu 20.000 gemeinnützige Beschäftigungen gemeinsam zu finanzieren.  

Mehr Beschäftigung in den Regionen  

Zur Verbesserung der Beschäftigungssituation älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden 
die Regionen durch besonders innovative Einzelprojekte gefördert. Hierzu werden für 62 Regionen bis 
zu 250 Mio. Euro bereitgestellt (Initiative „Perspektive 50 Plus – Beschäftigungspakte in den Regio-
nen“). Gleichzeitig sollen weitere Regionen in ein dichtes und tragfähiges Netzwerk zugunsten Älterer 
eingebunden werden und ein übergreifender Austausch- und Lernprozess sichergestellt werden.  

Ende 2007 wird auf Grundlage der Ergebnisse eine Entscheidung über eine Fortführung getroffen.  

Europarechtskonforme Befristungsregelungen  

Die bis Ende 2006 geltenden erleichterten Befristungsregelungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer ab dem 52. Lebensjahr werden entfristet und europarechtskonform gestaltet. Die dauerhafte 
Geltung dieser Altersgrenze schafft für die Unternehmen größere Rechts- und Planungssicherheit. 
Die Neuregelung wird europarechtliche Vorgaben beachten. Die Unternehmen werden so ermutigt, 
mehr Ältere einzustellen.  

2.4 Mehr Beschäftigung für gering qualifizierte Menschen – Einführung eines Kombi-Lohn-
Modells prüfen  

Fast 2 Millionen oder 39% der Arbeitslosen in unserem Land sind gering qualifiziert oder haben kei-
nen Berufsabschluss. Die Chancen dieser Mitbürgerinnen und Mitbürger auf dem Arbeitsmarkt sind 
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zu gering. Dieser Personenkreis braucht einen besseren Zugang zum Arbeitsmarkt, der neben Quali-
fizierungsangeboten oft nur über niedrig entlohnte Tätigkeiten möglich ist. Diese Tätigkeiten werden 
über unterschiedliche Formen der Lohnergänzung vom ergänzenden Arbeitslosengeld II über das 
Einstiegsgeld bis hin zum Kinderzuschlag gefördert. Diese einzelnen Regelungen greifen oft nicht 
ineinander und erzielen so keine umfassende Wirkung. Die Koalitionsparteien sind sich darüber einig, 
dass der so genannte Niedriglohnsektor an sich und seine Zusammenhänge mit der Gesamthöhe von 
Sozialtransfers an Bedarfsgemeinschaften einer Neuregelung bedürfen. Wir wollen einerseits sicher 
stellen, dass Löhne nicht in den Bereich der Sittenwidrigkeit heruntergedrückt werden können, aber 
andererseits Menschen mehr als bisher die Möglichkeit auch zur Beschäftigung mit niedrigen Ein-
kommen anbieten. Trotz der sehr unterschiedlichen Programme der Parteien besteht Einigkeit, dass 
die große Koalition diese Fehlentwicklung beenden muss.  

Wir werden deshalb die Einführung eines Kombi-Lohn-Modells prüfen, das sowohl die Aufnahme ein-
facher Arbeiten durch eine ausgewogene Kombination aus Arbeitslohn und Sozialleistung lohnend 
macht, als auch die Möglichkeit für zusätzliche Arbeitsplätze für einfache Tätigkeiten neu schafft. Klar 
ist dabei allerdings schon jetzt, dass CDU, CSU und SPD weder eine dauerhafte Subvention von Un-
ternehmen noch ein zusätzliches Arbeitsmarktinstrument einführen wollen.  

Ziel ist es, die bestehenden Programme und die bestehenden Maßnahmen zur Lohnergänzung (vom 
ergänzenden Arbeitslosengeld II über das Einstiegsgeld bis hin zum Kinderzuschlag) zu bündeln und 
in einem erfolgreichen Förderansatz zusammenzufassen. Dazu werden wir eine Arbeitsgruppe ein-
richten, die die bestehenden Regelungen systematisch darstellt, die notwendige Transparenz herstellt 
und sie hinsichtlich ihrer Wirkung bewertet. Die Arbeitsgruppe wird die Wechselwirkungen mit dem 
Steuer- und Abgabensystem und der verringerten Beitragsbelastung bei Mini- und Midi-Jobs in die 
Analyse einbeziehen. Das berührt auch die Themen Entsendegesetz und Mindestlohn und die Aus-
wirkungen der EU- Dienstleistungsrichtlinie.  

Auf der Grundlage der Ergebnisse der Arbeitsgruppe wird die Bundesregierung im Verlauf des Jahres 
2006 Lösungen herbeiführen. Gleichzeitig wird sie gemeinsam mit den Tarifvertragsparteien nach 
Wegen suchen, marktgerechte und transparente Regelungen für den Niedriglohnsektor zu finden.  

2.5 Aktive Arbeitsmarktpolitik  

Die aktive Arbeitsmarktpolitik leistet einen wichtigen Beitrag zur Integration und zur Verbesserung der 
Beschäftigungschancen von Arbeitssuchenden. CDU, CSU und SPD werden die aktive Arbeitsmarkt-
politik in Zukunft fortsetzen und weiterentwickeln.  

Die Vielzahl unterschiedlicher Förder-Instrumente ist für die Menschen kaum noch überschaubar. 
Vieles deutet darauf hin, dass einzelne Maßnahmen und die damit verbundenen teilweise umfangrei-
chen Mittel der Arbeitslosenversicherung zielgenauer, sparsamer und effizienter eingesetzt werden 
können.  

CDU, CSU und SPD werden daher alle arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen auf den Prüfstand stel-
len. Das, was sich als wirksam erweist und zur Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit oder zu 
Beschäftigung führt, wird fortgesetzt. Das, was unwirksam und ineffizient ist, wird abgeschafft. Diese 
Überprüfung soll bis Ende kommenden Jahres abgeschlossen sein.  

Auf der Grundlage dieser Wirksamkeitsanalyse wird dann spätestens im Jahr 2007 die aktive Ar-
beitsmarktpolitik insgesamt grundlegend neu ausgerichtet und sichergestellt, dass die Mittel der Bei-
trags- und Steuerzahler künftig so effektiv und effizient wie möglich eingesetzt werden.  
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Im Einzelnen bedeutet das:  

− Um eine zielgenaue und seriöse Evaluation zu ermöglichen, werden wir einzelne, zeitlich befris-
tete Instrumente der aktiven Arbeitsmarktpolitik bis Ende des kommenden Jahres verlängern. 
Dies gilt beispielsweise für die Beauftragung von Trägern mit Eingliederungsmaßnahmen.  

− Bei anderen Maßnahmen werden wir bereits im kommenden Jahr Korrekturen vornehmen:  

− So wird die Zahl der Personal-Service-Agenturen deutlich reduziert und die Verpflichtung 
zum flächendeckenden Einsatz abgeschafft. Nur dort, wo PSA erfolgreich arbeiten, sollen 
sie mit Mitteln der Bundesagentur fortgesetzt werden.  

− Daneben werden wir den Existenzgründungszuschuss (Ich-AG) bis zum 30.6. 2006 befristet 
verlängern. Danach wird unter Einbeziehung des Überbrückungsgelds ein neues Instrument 
der Existenzgründung aus Arbeitslosigkeit erarbeitet und der Existenzgründungszuschuss 
eingestellt. Dabei wird geprüft werden, ob das neue Förderinstrument als Pflicht- oder als 
Ermessensleistung der Bundesagentur ausgestaltet werden wird. CDU, CSU und SPD be-
kennen sich damit ausdrücklich zur Förderung von Unternehmensgründungen durch Ar-
beitslose. Dieser Weg kann für viele Menschen die Chance bieten, den Lebensunterhalt er-
folgreich selbst zu erarbeiten.  

Die Bundesregierung soll mit der Bundesagentur für Arbeit eine Zielvereinbarung abschließen, um zu 
gewährleisten, dass die Bundesagentur für Arbeit ihren arbeitsmarktpolitischen Auftrag der Arbeitsför-
derung umsetzt.  

− CDU, CSU und SPD sind sich einig, dass der jährlich wiederkehrende Anstieg der Arbeitslosig-
keit in den Wintermonaten wirksam bekämpft werden muss. Dazu haben die Tarifvertragspar-
teien im Baugewerbe wichtige Grundlagen geschaffen. Durch die kostenneutrale Einführung ei-
nes aus Beiträgen zur Arbeitslosenversicherung finanzierten Saisonkurzarbeitergeldes sollen 
daher - wenn möglich - bereits ab diesem Winter witterungs- und auftragsbedingte Entlassun-
gen und zugleich entsprechende Ausgaben für Arbeitslosengeld während der Monate Dezem-
ber bis März vermieden werden.  

− Gleichzeitig gilt es, unseren internationalen Pflichten bei der Erfassung der Arbeitslosigkeit 
nachzukommen und eine seriöse länderübergreifend vergleichbare Statistik zu erstellen. Wir 
werden daher auch in Zukunft diese Verpflichtungen erfüllen und die angelaufenen Erhebungen 
nach dem ILO- Standard fortsetzen. Wir werden die Ergebnisse dieser neuen Statistiken aus-
werten und prüfen.  

2.6 Grundsicherung für Arbeitsuchende (Hartz IV)  

CDU, CSU und SPD bekennen sich nachdrücklich zur Zusammenführung der Arbeitslosenhilfe und 
der Sozialhilfe in der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Hartz IV). Die Betreuung der arbeitsfähigen 
ehemaligen Bezieher der Sozialhilfe und der Arbeitslosenhilfe aus einer Hand war und bleibt der rich-
tige Weg.  

Ein so komplexes und umfangreiches Reformvorhaben erfordert allerdings flexible Anpassungen und 
Verbesserungen. Wir werden daher durch detaillierte und passgenaue Veränderungen auf die Erfah-
rungen dieses Jahres reagieren und den gesamten Hartz IV Prozess optimieren.  

− Wir haben uns darauf verständigt, den Empfehlungen des Ombudsrates zu folgen und verein-
heitlichen die Regelleistung zur Sicherung des Lebensunterhaltes in Ost- und Westdeutsch-
land. Die Regelleistung in den neuen Ländern steigt um 14 Euro monatlich.  

− CDU, CSU und SPD sind sich einig, dass durch gesetzliche und untergesetzliche Änderungen 
die praktische Umsetzung der Hartz IV-Reform bereits kurzfristig optimiert werden muss. Durch 
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organisatorische Maßnahmen innerhalb der Bundesagentur für Arbeit wird sichergestellt, dass 
die Interessen des Bundes an der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende ge-
wahrt werden. Neben technischen Änderungen wird es auch im Leistungsrecht Veränderungen 
geben.  

− Vertrauensklausel für optierende Kommunen: Sollte es bei der in 2008 anstehenden Evaluation 
zu keiner gemeinsamen Bewertung und Schlussfolgerung der Koalitionspartner kommen, wird 
die derzeit geltende gesetzliche Regelung für Kommunen zu optieren im bisherigen Umfang 
nach dem 31.12.2010 um weitere drei Jahre verlängert.  

− Wir werden eine Präzisierung bei der Definition der Bedarfsgemeinschaft vornehmen. Künftig 
sollen unverheiratete, volljährige, unter 25jährige Kinder grundsätzlich in die Bedarfsgemein-
schaft der Eltern einbezogen werden.  

− Wir werden bei der Ausgestaltung des Schonvermögens neue Akzente zugunsten der Alterssi-
cherung setzen. Dazu könnten künftig die Schonbeträge zur Alterssicherung angehoben und 
die bisherigen Freibeträge entsprechend abgesenkt werden.  

− Unter 25jährige, die erstmals eine eigene Wohnung beziehen wollen, können künftig nur noch 
Leistungen erhalten, wenn sie vorher die Zustimmung des Leistungsträgers einholen. Damit 
wollen wir verhindern, dass Bedarfsgemeinschaften nur zu dem Zweck gegründet werden, um 
höhere Arbeitslosengeld-II-Ansprüche geltend zu machen.  

− Wir werden die Definition eheähnlicher Partnerschaften und die Beweislastumkehr prüfen.  

− Daneben werden wir prüfen, ob und gegebenenfalls inwieweit finanzielle Anreize für die Träger 
der Grundsicherung verbessert werden können, wenn sie die Erwerbstätigkeit der Leistungsbe-
ziehenden erfolgreich fördern.  

− Personen, deren Erwerbsfähigkeit eingeschränkt ist, und die keine Arbeit auf dem regulären 
Arbeitsmarkt finden können, müssen eine Perspektive bekommen. Wir werden prüfen, ob und 
wie die Rahmenbedingungen so gestaltet werden können, dass auch für diese Menschen Ar-
beitsplätze zur Verfügung stehen, die eine sinnvolle und den individuellen Möglichkeiten 
entsprechende Entfaltung zulassen.  

− EU-Ausländer, die sich nur zum Zweck der Arbeitsuche in Deutschland aufhalten und vorher in 
Deutschland nicht gearbeitet haben, sollen künftig keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld II 
mehr haben.  

− Junge Menschen, die BAföG oder Berufsausbildungsbeihilfe beziehen, sollen künftig aus die-
sen Systemen bedarfsdeckende Leistungen erhalten, so dass aufstockendes Arbeitslosengeld 
II nicht mehr erforderlich ist.  

− Die Zuständigkeiten der Arbeitsgemeinschaften und zugelassenen kommunalen Träger hin-
sichtlich Berufsberatung, Ausbildungsstellen- und Arbeitsvermittlung und Aufstockern, die so-
wohl Leistungen nach dem SGB II als auch dem SGB III beziehen, werden gesetzlich klarge-
stellt.  

− Wir werden prüfen, ob beim Kinderzuschlag den Betroffenen ein Wahlrecht zwischen befriste-
tem Zuschlag im Übergang vom Arbeitslosengeld zum Arbeitslosengeld II und dem Kinderzu-
schlag eingeräumt werden kann.  

− Wir werden dem Leistungsmissbrauch energisch und konsequent entgegentreten. Das trägt 
dazu bei, die Bereitschaft zum solidarischen Ausgleich in unserer Gesellschaft für die wirklich 
Bedürftigen auf eine verlässliche Basis zu stellen.  
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Hierzu zählt v.a.:  

− CDU, CSU und SPD haben sich darauf verständigt, eine gesetzliche Grundlage dafür zu schaf-
fen, dass Leistungsempfänger zur Teilnahme an einer Telefonabfrage verpflichtet werden, in 
der die aktuellen Lebenssituationen überprüft werden.  

− Die schon jetzt bestehenden Möglichkeiten zum Datenabgleich sollen noch konsequenter ge-
nutzt werden. Wir werden daher die gesetzliche Grundlage für eine Erweiterung des Datenab-
gleichs schaffen, um auch im Ausland existierende Konten und Depots von Leistungsbeziehern 
aufzudecken.  

− Gemeinsam mit den Ländern werden wir prüfen, ob die Einrichtung eines Außendienstes bei 
den Arbeitsgemeinschaften und den zugelassenen kommunalen Trägern vorgesehen werden 
soll. 

− Jedem Antragsteller soll verdeutlicht werden, dass in der Grundsicherung für Arbeitsuchende 
das Prinzip „Fördern und Fordern“ vom Beginn der Antragsstellung an systematisch umgesetzt 
wird. Personen, die erstmals einen Antrag auf Leistungen stellen, sollen daher nach Prüfung 
der individuellen Situation Sofortangebote zur Aufnahme einer Beschäftigung oder Qualifizie-
rung erhalten. Diese Maßnahmen können auch der Überprüfung der Arbeitswilligkeit dienen.  

− Die Praxis hat gezeigt, dass die bisherigen Regelungen zu Sanktionen zu starr sind und eine 
auf den jeweiligen Einzelfall bezogene, angemessene Anwendung erschweren. Deshalb haben 
wir uns darauf verständigt, hier eine gesetzliche Änderung herbeizuführen. 

− Gegenwärtig beziehen zahlreiche Personen Arbeitslosengeld II, obwohl sie nicht erwerbsfähig 
sind. Die Folge sind Mehrausgaben für den Bund und die Krankenkassen. Wir werden daher 
den Krankenkassen ein Beantragungsrecht bei der Beurteilung der Erwerbsfähigkeit einräu-
men.  

− Schließlich sind wir gefordert, ein Bewusstsein in unserer Bevölkerung zu verankern, das auf 
Eigenverantwortung, Teilhabe an der Erwerbsarbeit und solidarische Unterstützung der Hilfe-
bedürftigen setzt. Eine wichtige Rolle in diesem Prozess hat seit Einführung der Grundsiche-
rung der Ombudsrat wahrgenommen. Wir haben daher beschlossen, seine Tätigkeit um ein 
halbes Jahr zu verlängern. Der Ombudsrat wird seine Empfehlungen in einem Schlussbericht 
zum 30. Juni 2006 vorlegen.  

− CDU, CSU und SPD sind sich einig, dass die zum 1.10.2005 eingeleitete Revision, mit der die 
Höhe der Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft festgelegt wird, zügig weiterge-
führt werden muss. An dem Ziel, die Kommunen im Zuge des Vierten Gesetzes für moderne 
Dienstleistungen am Arbeitsmarkt bundesweit um 2,5 Mrd. Euro zu entlasten, wird festgehalten. 
Unmittelbar nach Bildung der neuen Bundesregierung wird die notwendige Abstimmung mit den 
Ländern und kommunalen Spitzenverbänden herbeigeführt. Auf dieser Basis soll – im Zuge des 
bereits eingeleiteten Gesetzgebungsverfahrens – die Höhe der Bundesbeteiligung an den Kos-
ten der Unterkunft und Heizung sowohl für das Jahr 2006 als auch das Jahr 2007 festgelegt 
werden. Eine weitere – abschließende – Revision soll zum 1.10.2007 durchgeführt werden.  

Insgesamt werden wir durch die vorgeschlagenen Maßnahmen und Verbesserungen bei Hartz IV 3,8 
Mrd. Euro einsparen. Wir erreichen dies im Einzelnen durch folgende Veränderungen:  

− Einführung eines grundsätzlichen Rückgriffsrechts für bis zu 25-jährige (0,5 Mrd. Euro).  

− Einschränkung der Finanzierung des Erstwohnungsbezugs von Jugendlichen (0,1 Mrd. Euro).  

− Verbesserung der Verwaltungsabläufe und Organisationsstruktur von Hartz IV (1,2 Mrd. Euro).  

− Reduzierung des Zahlbetrages für die gesetzliche Rentenversicherung von 78 Euro auf 40 Euro 
monatlich (2 Mrd. Euro). 
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Nach: Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD (11.11.2005), S. 21-29 
Der vollständige Text kann von der folgenden Internetseite abgerufen werden:  
http://www.spd.de/servlet/PB/show/1589444/111105_Koalitionsvertrag.pdf
Bitte berücksichtigen Sie, dass ältere Links evtl. keine Verbindung mehr zu den angegebenen Seiten herstellen.  
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